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1.  Vorwort 
 
Die Johann-Peter-Schäfer-Schule ist ein überregionales Beratungs- und 
Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen. Es berät, fördert, unterrichtet 
und erzieht blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche, deren Sehvermögen 
ein Drittel der Norm nicht übersteigt. 
 
Wir unterstützen zudem schulische Bildung und Teilhabe von blinden und 
sehbehinderten Schülerinnen und Schülern, die in anderen Schulen inklusiv 
beschult werden durch Beratung und Unterstützung deren Erziehungsberechtigten, 
Lehrerinnen und Lehrer sowie deren Erzieherinnen und Erziehern. 
 
Vorrangige Aufgabe und Ziel unserer gemeinsamen Arbeit ist Förderung der 
Teilhabe durch pädagogische, mediale und psychosoziale Kompensation der 
Sehbeeinträchtigung und der damit verbundenen Behinderung. Der gegenseitige 
Respekt, die gegenseitige Achtung und Toleranz sind Grundlagen unseres 
pädagogischen Handelns und Umgangs miteinander. 
Diesen Grundwerten sind wir verpflichtet und arbeiten in den unterschiedlichen 
Bereichen unseres Beratungs- und Förderzentrums mit Schülerinnen und Schüler 
und deren Eltern seit Jahren konstruktiv und vertrauensvoll zusammen. 
 
In einer gemeinsamen Grundhaltung und in gezieltem pädagogischem Handeln 
schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen für Kinder und Jugendliche, damit 
sie ihren zukünftigen Lebensweg möglichst selbst bestimmen und auch erfolgreich 
gehen können. 
 
Das vorliegende Schulprogramm wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben. 
Dabei werden Änderungen und bearbeitete Felder in den Text eingearbeitet und 
somit als Standard der Arbeit dokumentiert. 
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2. Leitziele 
 
Unsere gemeinsame Grundhaltung zur Arbeit in der Einrichtung Johann-Peter-
Schäfer-Schule lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 

o Alle Bereiche der Einrichtung kooperieren im Sinne der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und zur 
Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

o Die Kooperation zwischen allen Bereichen wird durch regelmäßigen 
Informationsfluss und Transparenz gewährleistet, um die Ressourcen 
besser nutzen und vernetzen zu können. 

o An der Johann-Peter-Schäfer-Schule herrscht ein Klima, welches das 
Anders-Sein und die Vielfältigkeit Aller respektiert. 

o Wir verstehen uns als Wegbereiter der Kinder und Jugendlichen in ein 
sozial integriertes, selbst bestimmtes und erfülltes Leben. 

o (Das Leben lernen helfen). 
o Wir wertschätzen uns gegenseitig in unserer Arbeit als Wegbegleiter für 

Kinder, Jugendliche und ihre Familien. 
o Wir wollen Einfluss auf die Gestaltung der pädagogischen Arbeits- und 

Rahmenbedingungen nehmen. 
o Wir wollen in Bewegung bleiben – die Qualität der Einrichtung gemeinsam 

darstellen, erhalten und weiterentwickeln 
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3. Allgemeines 
 

 
 

o 26 Klassen mit 167 Schülerinnen und Schülern 
o 93 pädagogische Mitarbeiter (Förderschullehrerinnen und 

Förderschullehrer, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, 
Erzieherinnen im Schuldienst),  

o 2 Rehabilitationslehrerinnen (O & M und LPF) 
o 6 Mitarbeiter im Medienzentrum 
o 370 Schülerinnen und Schüler in der ambulanten Beratung 
o 1 Schülerinnen und Schüler im IB 

Internat: 

o 10 Gruppen mit 40 Kindern und Jugendlichen 
o 3 Wohnheimgruppen mit 9 Kindern 
o 112 Erzieherinnen und Erzieher 
o Fahrschülerbetreuung mit 75 Schülern und 4 Erzieherinnen 
o 1 Gymnastiklehrerinnen 
o 2 Physiotherapeutin 
o 1 Rehabilitationslehrer (O & M und LPF) 

außerdem: 
o 3 Mitarbeiter im haustechnischen Dienst 
o 23 Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft 
o 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung 
o 2 Mitarbeiter in der Bauleitung 
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4. Schule 
4.1. Vorklasse für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sehen (blinde 

Kinder bzw. Kinder mit einer Sehbehinderung und / oder CVI) 
 
In die Vorklasse können Kinder aufgenommen werden, die am 30. Juni das 
vierte Lebensjahr vollendet haben. So kann frühzeitig sonderpädagogische 
Förderung einsetzen. Dies wirkt sich günstig auf ihre Entwicklung aus. 
Um einer Behinderung entgegen zu wirken werden Kinder mit dem 
Förderschwerpunkt Sehen, sowie Kinder mit Gestattung aufgenommen. Um die 
Voraussetzungen für Lernen im ersten Schuljahr zu gewährleisten, werden 
blinde Kinder grundsätzlich in die Vorklasse aufgenommen. Schon im Vorfeld 
arbeitet die Vorklassenleiterin mit der Frühförderung und dem abgebenden 
Kindergarten zusammen. 
Bei einer gemeinsamen Förderung von blinden und sehbehinderten Kindern ist 
eine Doppelbesetzung und Teamarbeit Voraussetzung für eine differenzierte 
Förderung. Unterstützt und beraten wird die Vorklasse von externen 
Logopädinnen, Physiotherapeuten und einer externen Orthoptistin. Im 
Bedarfsfalle wird gemeinsam mit den Eltern die Beratung durch ein Sozial-
Pädiatrisches Zentrum angestrebt.  
Elternarbeit ist grundlegender Bestandteil der Vorklassenarbeit. Die Förderung 
der Kinder ist nur mit intensiver Unterstützung der Eltern denkbar. Gemeinsam 
mit den Eltern werden die individuellen Beobachtungs- und Förderpläne der 
Kinder besprochen und im Schuljahr fortgeschrieben.  
Ziel der Vorklasse ist die Rückführung an die Grundschule vor Ort oder die 
Beschulung im ersten Schuljahr an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Sehen. 
Übergeordneter Förderinhalt ist die Anbahnung von altersentsprechendem Lern-
, Arbeit- und Sozialverhalten. 
Für Kinder mit einer Sehbehinderung und / oder CVI ist ein Schwerpunkt die 
Erprobung von Hilfs- und Arbeitsmitteln: Lupen, Monokular, 
Bildschirmlesegerät, Sehfördertisch, verschiedene Beleuchtungen und die Arbeit 
mit dem Computer. 
Blinde Kinder und Kinder mit einer Sehbehinderung und / oder einer CVI haben 
häufig Defizite in ihren Bewegungsabläufen und im Bewegungslernen. Deshalb 
besteht ein besonderer Förderbedarf. Es gilt die behinderungsbedingte 
Bewegungsarmut und -unsicherheit abzubauen. Motorische und 
psychomotorische Angebote gehören deshalb zum täglichen Unterricht: 
Heilpädagogisches Voltigieren, Turnen und Schwimmen. Sie fördern die 
Beweglichkeit, Eigenständigkeit und Eigenaktivität der sehgeschädigten Kinder. 
 „Hören, lauschen, lernen – Anleitung und Arbeitsmaterial, Sprachspiele für 
Kinder im Vorschulalter – Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf 
den Erwerb der Schriftsprache“ adaptiert für blinde und sehbehinderte 
Schülerinnen und Schüler wird erfolgreich in der Vorklassenarbeit eingesetzt. 
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Musikalische Früherziehung dient ebenfalls zur Hinführung zum Spracherwerb 
und vermittelt Interesse und Freude am Lernen. 
 
Ab dem 2. Halbjahr hospitieren die Vorklassenschüler im ersten Schuljahr. 
Lehrer/-innen des ersten Schuljahres unterrichten die Vorklassenkinder in einer 
Wochenstunde getrennt nach blindenspezifischen bzw. 
sehbehindertenspezifischen Gesichtspunkten sowie Anforderungen von CVI. 
Gemeinsam mit den Eltern, den begleitenden Grundschullehrkräften und dem 
Vorklassenteam wird im 2. Schulhalbjahr über den geeigneten Förderbedarf und 
Förderort beraten. Die Vorklassenleiterin erstellt am Ende des Schuljahres einen 
Bericht, der Empfehlungen zur weiteren Förderung der Vorklassenkinder 
enthält. 
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4.2 Grundschulklassen für Kinder mit dem Förderschwerpunkt 
Sehen 
 
An der JPSS werden Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
Sehen beschult: Blinde Kinder und Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung und / 
oder cerebral bedingten Sehfunktionsveränderungen (CVI). Grundlage der 
pädagogischen Arbeit ist das Spezifisches Curriculum Sehen. Es beinhaltet alle 
Inhalte, die ein Kind mit dem Förderschwerpunkt Sehen zusätzlich zum 
Rahmenplan Grundschule lernt. 
Ein fester Bestandteil unserer Arbeit ist die enge Kooperation mit allen am 
Lernprozess beteiligten Personen (Eltern, MedizinerInnen, TherapeutInnen, 
Ämter, TeilhabeassistentInnen, SozialarbeiterInnen, psychologische Dienste 
und sozialpädiatrische Zentren, vorschulische Institutionen). 
Der Unterricht in der Grundstufe zeichnet durch jahrgangsübergreifende 
Klassen, einem hohen Grad an Differenzierung und individualisierter Förderung 
aus. In den Klassen der Grundstufe werden Kinder zielgleich (Kerncurricula der 
Primarstufe) bzw. zieldifferent (Lehrplan der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen) in einer Lerngruppe beschult. 
Um den Kindern mit CVI gerecht zu werden, wurde ab 2014 ein umfangreiches 
Konzept erarbeitet. Dieses Konzept entwickelt sowohl im Bereich der 
Diagnostik als auch in der Förderung Angebote, die Kindern mit 
Erscheinungsformen von CVI eine optimale Förderung und Entwicklung 
ermöglicht (siehe Konzeption der Diagnostik und Förderung von Kindern mit 
cerebral bedingten Sehfunktionsveränderungen (CVI) für die Klassen 1 – 4 mit 
dem Förderschwerpunkt Sehen an der JPSS). Hier sind insbesondere die 
Unterrichts- und Materialgestaltung, aber auch die Anforderungen an die 
Raumstruktur wesentliche Elemente, die grundsätzlich in allen 
Grundstufenklassen umgesetzt werden. 
Da Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sehen mehr Zeit benötigen, um die 
Ziele der Grundschule zu erreichen, gibt es 5 Grundschuljahre. Für den Erwerb 
der Lernziele des ersten Schuljahres stehen den Kindern daher zwei Jahre zur 
Verfügung (A1 und A2). 
Bei Lernenden mit eingeschränktem Sehvermögen und / oder CVI wird zum 
Schriftspracherwerb differenziert je nach Lernvoraussetzungen der Computer 
als Schreibwerkzeug genutzt. Die Arbeit mit dem Computer bietet den Vorteil 
eines klaren Schriftbildes bei Möglichkeit zur Nutzung individuell angepasster 
Schriftgrößen und Berücksichtigung verschiedener Kontrastbedürfnisse.  
Bei blinden Schülerinnen und Schülern steht für den Schriftspracherwerb das 
Erlernen der Brailleschrift (Vollschrift) im Vordergrund. 
Ein durchgängiges Unterrichtsprinzip ist das Lernen mit allen Sinnen. 
Besondere Bedeutung im Förderschwerpunkt Sehen kommen Anschauung und 
Nutzung von Realgegenständen zu. Die altersangemessene Begriffsbildung 
und ein entsprechendes Umweltwissen können bei Kindern im 
Förderschwerpunkt Sehen nicht als selbstverständlich angesehen werden und 
bedürfen der gezielten Anbahnung und Förderung. 



Schulkonzept - Grundschule  
 
 
 

Der Einsatz digitaler Medien hat bei Kindern mit Sehbeeinträchtigungen und / 
oder CVI einen besonderen Stellenwert. Der Einsatz des Whiteboards und des 
iPads sind grundlegende Bausteine für den Unterricht, da sie in überaus 
motivierender Weise ermöglichen, Unterrichtsinhalte zu erarbeiten, zu üben 
und zu automatisieren ( siehe Konzeption des digitalen Medieneinsatzes). 
Langfristig spielen digitale Medien in der beruflichen Ausrichtung eine tragende 
Rolle. 
Das Unterrichtsmaterial wird den Bedarfen des Förderschwerpunktes Sehen 
entsprechend angeboten und unter Einbezug der jeweiligen individuellen 
Erfahrungswelt der Kinder aufgearbeitet. Die Lerninhalte werden vielfach in 
praktische und spielerische Handlungen eingebettet, damit eine aktive 
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit stattfinden kann. 
Strukturierte Lern- und Arbeitsmaterialien stehen zur Verfügung, um den 
individuellen Anforderungen der SchülerInnen gerecht zu werden. Der Einsatz 
von reformpädagogischen Ansätzen und Fördermaterialien ist 
handlungsleitend. Unter den verschiedenen reformpädagogischen Ansätzen 
kommt der Montessori-Pädagogik eine herausragende Rolle zu. Es wird derzeit 
ein Konzept erarbeitet, um Elemente der Montessori-Pädagogik als festen 
Bestandteil in den Schulalltag zu integrieren. 
Durch eine regelmäßige förderdiagnostische Begleitung werden 
Schwierigkeiten beim Erwerb der Lese- und Rechtschreibkompetenzen erkannt 
und entsprechende Fördermaßnahmen umgesetzt (siehe LRS-Konzept 
Grundstufe). 
In den letzten Jahren hat der Bedarf an sprachlicher Förderung aufgrund von 
nicht ausreichenden Deutschkenntnissen zugenommen. Kinder mit NDHS 
(Nicht deutscher Herkunftssprache) werden unmittelbar in den Regelunterricht 
eingegliedert. Der Erwerb der deutschen Sprache wird durch Förderstunden im 
Fach Deutsch als Zweitsprache (DAZ) unterstützt.  
Der Entwicklung und Förderung der emotional-sozialen Fähigkeiten wird 
besonders durch die Anwendung des Entwicklungs-Therapie-Entwicklungs-
Pädagogik (ETEP)-Konzeptes Rechnung getragen und ist als Unterrichtsprinzip 
grundlegend. Für jedes Kind erfolgt eine umfassende Diagnostik anhand 
altersspezifischer Diagnosebögen (ELDIB), aus denen Förderziele abgeleitet 
werden und in den Förderplänen aufgegriffen werden.  
Ein weiteres Angebot im Grundschulbereich bildet die tiergestützte Pädagogik 
mit dafür ausgebildeten Hunden und das heilpädagogische Reiten in der 
Vorklasse. 
Unsere Grundstufe ist seit 2021 zertifizierte Musikalische Grundschule (siehe 
Schulprogramm MUGS). Der Musikunterricht hat damit einen besonderen 
Stellenwert an unserer Schule. Aktives Musizieren fördert die körperliche, 
geistige und seelische Entwicklung der Kinder und motiviert sie zur Bewegung. 
Damit erweitern die Kinder ihr Bewegungs- und Ausdrucksrepertoire und 
fördern ihre Körperwahrnehmung, Raumorientierung und 
Bewegungskoordination. 
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In den Klassen drei und vier wird über die Stundentafel hinaus das Fach 
Informationstechnologische Grundbildung erteilt. Im Vordergrund stehen dabei 
zu Beginn das Erlernen des 10-Finger-Schreibens sowie erste Schritte in der 
Textverarbeitung (siehe Medienkonzept). 
In allen Bereichen der Grundstufe ist das Erlernen der Lebenspraktischen 
Fertigkeiten sowie der Orientierung und Mobilität durchgängiges 
Unterrichtsprinzip, um den SchülerInnen eine größtmögliche Selbstständigkeit 
zu ermöglichen (siehe Spezifisches Curriculum. 
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4.3 Mittel- und Hauptstufe (Bildungsgänge der Haupt- und 
Realschule sowie dem Förderschwerpunkt Lernen) 
 
Die Mittel – und Hauptstufe der Johann-Peter-Schäfer-Schule bietet 
Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Sehen verschiedene 
Bildungsgänge mit den Abschlüssen einfacher und qualifizierter 
Hauptschulabschluss, Realschulabschluss und Berufsorientierter Abschluss mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen.  
Der Unterricht erfolgt gemäß den Rahmenlehrplänen des Landes Hessen unter 
besonderer Berücksichtigung des spezifischen Curriculums des 
Förderschwerpunktes Sehen. Dazu zählen u.a. die Förderung der Bereiche: 
 
- Orientierung und Mobilität 
- Lebenspraktische Fertigkeiten 
- Begriffsbildung 
- Förderung der visuellen Wahrnehmung 
- Tasterziehung  
- Schriftsysteme für Schülerinnen und Schüler mit Blindheit (Punktschrift 
in Voll- und Kurzschrift und den besonderen Punktschriften der jeweiligen 
Fächer, beispielsweise Mathematik, Chemie, Französisch, …) 
- der eigene Umgang mit der Sehbeeinträchtigung 
 
Die Mittel – und Hauptstufe der Johann-Peter-Schäfer-Schule umfasst die 
Klassen 5 bis 10. Sie gliedert sich in eine Förderstufe (Klassen 5 und 6) und eine 
Hauptstufe (Klassen 7 bis 10). Blinde und sehbehinderte Schülerinnen und 
Schüler werden grundsätzlich gemeinsam unterrichtet. 
 
Mittelstufe (Klassen 5 und 6) 
Unsere Mittelstufe ist eine Förderstufe, in der alle Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam unterrichtet werden. Damit wird der Übergang von der Grundschule 
in die höheren Klassenstufen und unterschiedlichen Bildungsgänge gestaltet und 
vorbereitet. Die Inhalte und Methoden (Arbeiten am Computer und andere 
digitale Arbeitsweisen) knüpfen an die Grundstufe an.  
Zum zweiten Halbjahr der Klasse 6 erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine 
Laufbahnempfehlung und wechseln mit dem Beginn der Hauptstufe in die 
gewählten Bildungsgänge.  
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden nach den 
Inhalten der Rahmenlehrpläne für Lernhilfe unterrichtet. 
 
Hauptstufe (Klassen 7 bis 9/10) 
Die Hauptstufe beginnt ab der Klasse 7 und endet – je nach 
Laufbahnempfehlung sowie individuellen Leistungs- und Lernfortschritt – nach 
der 9. oder 10. Jahrgangsstufe. Die Schülerinnen und Schüler werden nach 
ihrem jeweiligen Bildungsniveau nach den Rahmenrichtlinien der Haupt- oder 
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Realschule oder aber den Rahmenlehrplänen der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet.  
In kleinen Lerngruppen wird den individuellen Lern- und 
Leistungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler entsprochen. 
Am Ende der Hauptstufe nehmen die Schülerinnen und Schüler an den 
Abschlussprüfungen teil. In diesem Rahmen wird in der Hauptschule sowie der 
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen eine Projektprüfung abgelegt. Die 
Schülerinnen und Schüler der Realschule fertigen eine Hausarbeit an und 
präsentieren sie.  
 
4.3.1. Arbeitsschwerpunkte 
 
Förderung des Sehens 
Die Sehförderung hat zum Ziel, blinde und sehbeeinträchtigte Kinder- und 
Jugendliche zu befähigen, ihre vorhandenen visuellen 
Wahrnehmungsfähigkeiten optimal auszunutzen. Wesentliche Inhaltsbereiche 
einer Förderung des Sehens umfassen: 
- Adäquater Einsatz optischer (Lupen, Monokulare, Bildschirmlesegeräte) 
und elektronischer Hilfsmittel (Computernutzung, Vergrößerungssoftware, 
Mobiltelefone/Tablets) 
- Eigenständiges Optimieren visueller Kontextfaktoren (Beleuchtung, 
Kontrastierung, Farbgebung) 
- Anwenden geeigneter Wahrnehmungsstrategien (visuelles Abtasten, 
visuelles Verfolgen bewegter Objekte) 
 
Lebenspraktische Fertigkeiten und Orientierung und Mobilität 
Die Förderung der Orientierung, der Mobilität und der lebenspraktischen 
Fähigkeiten ist Teil des spezifischen Curriculums und somit Unterrichtsprinzip. 
Zur Abdeckung der besonderen Bedarfe holen sich die Lehrkräfte Unterstützung 
bei den Rehabilitationsfachkräften. Diese helfen bei Unterrichtseinheiten oder 
bieten bei Bedarf Einzelunterricht an. Die Zusammenarbeit und Absprache mit 
den Eltern sind hierbei wichtig, denn ohne Anwendung im Alltag ist nur geringer 
Erfolg zu erwarten.  
Lebenspraktische Fertigkeiten:  
Essenstechniken, Bearbeitung von Lebensmitteln, Verschlüsse, Schuhe binden, 
An- und Auskleiden, Körperpflege, äußeres Erscheinungsbild, 
Haushaltstätigkeiten, Ordnungssysteme, Arbeitstechniken, Einkauf und 
Umgang mit Geld und Waren. 
 
Orientierung und Mobilität:  
selbstständige Wege in der Schule und auf dem Schulgelände, Wege im 
öffentlichen Raum (nähere Umgebung, Geschäfte, ÖPNV, Schulweg, 
Praktikumswege), Einsatz des Langstocks, Pläne und Karten lesen, 
angemessene Kontaktaufnahme zu Fremden. 
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Im Schulalltag werden die dort eingeführten Strategien (z. B. Langstocktechnik) 
geübt und angewendet. Darüber hinaus werden in den schulischen Unterricht 
beispielweise spezifische Übungen zur Körperwahrnehmung, zur 
Raumwahrnehmung (z.B. in der Sporthalle) und zur Raumstrukturierung (z. B. 
am Arbeitsplatz, im Klassenzimmer, im Schulgebäude) integriert.  Dafür bietet 
die Einrichtung eine speziell barrierefreie blinden- und sehbehindertengerechte 
Lernumgebung.  
 
Arbeit mit dem PC 
Allen Schülerinnen und Schülern steht ein Computerarbeitsplatz mit 
Internetzugang zur Verfügung. Dieser ist nach individuellem Bedarf mit 
Vergrößerungssoftware, Braillezeile und Sprachausgabe und/oder anderen 
technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Außerdem verfügen alle Schülerinnen und 
Schüler über einen persönlichen Account, welcher den Zugriff auf 
Unterrichtsmaterialien ermöglicht. Zusätzlich dient er als eine 
Kommunikationsplattform innerhalb der Lerngruppen, z.B. für digitale 
Gruppenarbeiten, Videokonferenzen, o.ä.  
Im Rahmen eines EDV-Curriculums lernen die Schülerinnen und Schüler bereits 
in der Grundstufe den Computer im Unterricht zu nutzen. Ab Klasse 5 arbeiten 
alle Schülerinnen und Schüler in der Regel am Computer oder mit anderen 
digitalen Endgeräten. 
 
Sport 
Das Fach Sport und Bewegungsanbahnung hat für Schülerinnen und Schüler mit 
dem Förderbedarf Sehen generell einen hohen Stellenwert. 
Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe erhalten daher zwei 
Wochenstunden Sport und zwei Wochenstunden Schwimmen. Der 
Sportunterricht wird im Klassenverband erteilt.  
Der Sportunterricht erfolgt ab der 7 Klasse im Kurswahl-System.  Die 
Schülerinnen und Schülern haben dabei die Möglichkeit die Grundsportarten: 
Leichtathletik, Geräteturnen, Schwimmen und Gymnastik und Tanz zu wählen. 
Aber auch Trend- und Freizeitsportarten wie Inline-skating, Klettern, Yoga und 
Fitness, Goalball und Showdown u.v.m. können die Schülerinnen und Schüler 
ausprobieren. Darüber hinaus ermöglicht das Kurssystem Gruppengrößen, die 
für die jeweilige Sportart sinnvoll sind. Zudem können in den Sportkursen 
Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Bildungsgänge in integrativen 
Gruppen miteinander Sport treiben. 
 
Methoden – und Projekttraining 
Um die Schülerinnen und Schüler langfristig auf ihre jeweilige Projekt- und 
Präsentationsprüfung vorzubereiten, führt die Mittel- und Hauptstufe zwei Mal 
im Schuljahr ein Methoden- und Projekttraining durch. Dabei stehen in der 
Förderstufe soziale und persönlichkeitsfördernde Ziele im Vordergrund, während 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 wichtige Kompetenzen zur Bewältigung 
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ihrer Prüfungsanforderungen in den Abschlussjahrgängen erwerben (siehe 
Konzept Medien- und Projekttraining). 
 
Musikalischer Schwerpunkt 
Im Musikunterricht gilt die auditive Wahrnehmungsförderung als 
fächerübergreifendes Prinzip. Singen, aktives Musizieren, Rhythmik und 
Bewegung, gezieltes Musikhören und die Vermittlung musikalischer Grundlagen, 
wie (Braille)Notenschrift sind Bestandteile des Musikunterrichtes. Die Vertiefung 
der Notenschrift findet im Einzel-bzw. Instrumentalunterricht statt. 
Besuche von Live-Konzerten, Konzertproben und Opernaufführungen finden 
mehrfach im Schuljahr statt. Durch aktive Teilhabe werden u.a. auch 
verschiedene Musikkulturen vermittelt. 
Digitale Techniken und Musik-Apps u.a. das iPad als digitales und mobiles 
Endgerät im musikalischen Bereich nehmen einen weiteren Schwerpunk und 
bieten viele Möglichkeiten, auch für heterogene Gruppen, gemeinsame Projekte 
zu gestalten. 
 
Schülerbetriebspraktika 
In Klasse 8 und 9 findet ein dreiwöchiges Schülerbetriebspraktikum statt. Im 
Rahmen der Schülerpraktika haben die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, erste Erfahrungen im betrieblichen Umfeld zu sammeln, den 
Umgang mit Kolleginnen und Kollegen zu erproben und wichtige Erkenntnisse 
zur persönlichen beruflichen Orientierung zu sammeln.  
Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des Ganztages 
Im Rahmen des kontinuierlich wachsenden Ganztagsangebotes bieten wir 
unseren Schülerinnen und Schülern Arbeitsgemeinschaften an. Zu unserem 
Angebot gehören u.a. Goalball, Schulband und Abenteuer Leben. 
Goalball nimmt einen besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit ein. Neben der 
wöchentlichen Arbeitsgemeinschaft finden jährlich eine Goalballwoche für alle 
interessierten Schülerinnen und Schüler statt. Der Schulkader nimmt 
regelmäßig an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil.  
Die musikalische Förderung im Rahmen der Schulband ist ein wichtiger 
Bestandteil in unserem Schulalltag. Die wöchentlichen Proben bieten den 
Teilnehmenden vielfältige Möglichkeiten, Erfahrungen rund um das Singen und 
Musizieren mit Instrumenten zu machen. Im Rahmen von Einzelförderungen 
finden Instrumental- und Gesangsunterricht statt. Zu Schulfesten, 
verschiedenen schulinternen Anlässen oder auch zu Auftritten außerhalb der 
Schule ist unsere Schulband mit ihren kreativen und musikalisch hochwertigen 
Darbietungen nicht mehr wegzudenken. 
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4.4. Abteilung mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und 
körperlich-motorische Entwicklung 
 
4.4.1. Organisatorische Rahmenbedingungen  
 
Schülerschaft/ Zusammensetzung der GE-Klassen 
 
In der Abteilung mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an der Johann-
Peter-Schäfer-Schule werden Schülerinnen und Schüler beschult, die neben 
dem Förderschwerpunkt Sehen zusätzlich auch den Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung sowie ggf. weitere Förderschwerpunkte 
(Förderschwerpunkt Körperlich und motorische Entwicklung, 
Förderschwerpunkt Sprachheilförderung, Förderschwerpunkt Hören) haben. 
 
Im Schuljahr 2023/24 besuchen 99 GE-Schülerinnen und Schüler die JPSS, 
davon 61 als Fahrschülerinnen und Fahrschüler; 23 Schülerinnen und Schüler 
wohnen im Schülerheim und ca. 15 Schülerinnen und Schüler leben im 
Wohnheim. 
 
Die Bildung einer Lerngruppe berücksichtigt neben den Förderbedarfen, die 
Schulbesuchsjahre (Klassenstufe), den Hilfebedarf an pädagogischer 
Förderung sowie pflegerischer und therapeutischer Versorgung. Um diesen 
Bedarf zu ermitteln bzw. erneut zu überprüfen und Übergänge für die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler zu erleichtern, werden folgende Formen 
des Austauschs und der gegenseitigen Information genutzt: 
 

• Kennenlerntag (bei neu einzuschulenden Schülerinnen und Schülern) 
• probeweises Hospitieren von Schülerinnen und Schülern in Lerngruppen 
• Klassenkonferenzen und Teamgespräche 
• Kooperation zwischen Schülerheim und Schule  
• Kooperation zwischen Abteilungs- und Bereichsleitung 
• Austausch über Lerngruppenzusammensetzungen in GE-Konferenzen 

 
Klassenzusammensetzung in der Abteilung für Geistige Entwicklung 
a) schulstufenbezogene Klassen im Haupthaus und im Gebäude C 
(Grundstufe): 
 

- weitestgehend stufenhomogene Klassen mit 5 - 8 Schülerinnen und 
Schüler und schwerpunktmäßigen Differenzierung nach Förderbedarf 
blind oder sehbehindert 

- entsprechend der Schulbesuchsjahre durchlaufen Schülerinnen und 
Schüler die ersten vier Jahre die Grundstufe (1 – 4), wechseln dann für 
zwei Jahre in die Mittelstufe (5 – 6), anschließend zwei Jahre in die 
Hauptstufe (7 – 8) und schließlich für die letzten drei Jahre in die 
Berufsorientierungsstufe (9 – 12) (siehe Stufenkonzepte) 
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- in der Regel ist mit dem Stufenwechsel auch ein Klassenwechsel 
verbunden 

- die Schülerinnen und Schüler kommen als Fahrschülerinnen und 
Fahrschüler (z. T. mit Unterstützung durch Teilhabeassistenz) oder aus 
unterschiedlichen Gruppen des Schülerheims zum Unterricht 

- Unterrichtsdauer: 08:00 Uhr – 13:15 Uhr und Dienstag bis 14.15 h. 
 

b) Klassen für komplex beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler: 
- i. d. Regel altersheterogen zusammengesetzte Klassen, die am 

Unterrichtsvormittag eng mit den betreffenden Schülerheimgruppen 
kooperieren 

- Klassengröße: 5 -7 Schülerinnen und Schüler, die im Schülerheim 
wohnen; vereinzelt nehmen Fahrschülerinnen und Fahrschüler mit einer 
Teilhabeassistenz am Unterricht teil 

- der Unterricht findet sowohl in Klassenräumen im Haupthaus als auch in 
Klassenräumen statt, die an die Räumlichkeiten des Schülerheims 
angegliedert sind 

- mit dem formalen Stufenwechsel ist nicht zwangsläufig ein 
Klassenwechsel verbunden 

- es findet keine spezifische Differenzierung der Lerngruppen nach 
Förderbedarf blind und sehbehindert statt 

- es werden basale, wahrnehmungsorientierte und elementarisierte 
Unterrichtsangebote und -inhalte für Schülerinnen und Schüler, die 
aufgrund eines umfassenden Pflege- sowie Förderbedarfs eine 
durchgängige Betreuung benötigen, angeboten 

- Unterrichtsdauer: 08:00 / 08:45 Uhr – 13.15 Uhr / 14:15 Uhr 
(dienstags) 

- Begegnungsmöglichkeiten mit Mitschülerinnen und Mitschüler aus 
anderen Lerngruppen ermöglichen durch: 
• Nutzung von Fachräumen im Schulgebäude 
• Kooperationsunterricht mit Klassen im Haupthaus / Gebäude C 
• Hospitationstage 
• gemeinsame Unterrichtsprojekte in den Fächern Deutsch, Musik und 

Kunst 
• gemeinsame Projektwoche und Kulturtag 
• Begegnungen in den Pausen 

 
Personeller Einsatz 
 
In Klassen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung arbeiten ein 
Team von Klassenlehrerkräften (Förderschullehrkraft), einer Erzieherin im 
Schuldienst sowie FSJ‘lerinnen und FSJ’ler und Teilhabeassistentinnen und 
Teilhabeassistenten, die bei individuellem Bedarf für einzelne Schülerinnen 
und Schüler beantragt werden können. 
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In den Klassen für komplex beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler 
unterstützen zusätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
Schülerheim/Schülerwohnheim den Unterricht am Vormittag. 
 
4.4.2. Ziele des schulischen Lernens  
 
Sehbehinderten-/Blindenspezifische Förderung 
 
Grundlage der Beschulung ist der festgestellte Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Sehen und im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Dieser wird alle zwei Jahre im 
Rahmen einer Klassenkonferenz erneut überprüft.  
In der Regel basiert die Feststellung des Förderbedarfs auf einer 
Eingangsdiagnostik (Doppelkriterium bei Feststellung Geistige Entwicklung 
plus Überprüfung des Funktionalen Sehens mit augenärztlicher Diagnostik). 
Die Eingangsdiagnostik beschreibt im Sinne einer Feststellungsdiagnostik die 
aktuelle Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler bei Schuleintritt.  
 
Der augenärztliche Bericht ermöglicht den pädagogischen Teams eine 
Einschätzung des visuellen Status und ist Bestandteil der Schülerakte. Durch 
eine Aktualisierung (alle 2 Jahre) wird sichergestellt, dass die schulische 
Förderung den visuellen Lernvoraussetzungen entspricht.  
Bei CVI erfolgt die Einschätzung des Funktionalen Sehens durch das 
schulinterne Diagnostikteam bei Schulaufnahme und den Übergängen in die 
Mittelstufe, die Hauptstufe und zum Ende der Schulzeit in einem verkürzten 
Verfahren. 
 
Bei Fragen zu schulleistungsunabhängigen und fachspezifischen 
Lernvoraussetzungen können bei Fahrschülerinnen und Fahrschülern externe 
Fachkräfte (bspw. Orthoptistinnen und Orthoptisten, Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten, UK-Beratende, Rehafachkräfte) sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der begleitenden Dienste der Einrichtung hinzugezogen werden 
(Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten), wenn es sich um Schülerinnen 
und Schüler des Schülerheims und Wohnheims handelt. 
 
Didaktisch-methodische Grundsätze 
 
Neben den Richtlinien für Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung (Hessen) berücksichtigt der Unterricht ein spezifisches 
Curriculum für den Förderschwerpunkt Sehen, um den Schülerinnen und 
Schülern mit den Förderschwerpunkten Sehen und Geistige Entwicklung die 
individuelle Lebensbewältigung und Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu 
ermöglichen. 
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Diese Grundsätze umfassen: 
o Förderung der visuellen Wahrnehmung 

o Gestaltung und Angebot der Unterrichtsmaterialien und Medien 
unter Berücksichtigung und gezieltem Einsatz von Kontrasten, 
Konturen, Vergrößerungen, Positionierung, Begrenzungen, 
Anordnungen, Reduzierung von Details 

o Angebote in Wahrnehmungsförderräumen 
o Spezifische Fördermaterialien z. B. Lightbox / PC - Arbeitsplätze / 

Bildschirmlesegerät / Whiteboard 
o Hilfsmittelversorgung (z. B. Brille, Lupen, …) 

 
o  Förderung der Sinneswahrnehmung 

o Angebote für alle Sinne 
o Entwicklung von Kompensationsstrategien 
o Ganzheitliche Förderung 

 
o Förderung der Orientierungsfähigkeit  

o an die spezifischen taktil/visuellen Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler angepasste strukturierte Lernumgebung (visuell 
strukturierte Bereiche, klare Unterscheidbarkeiten, Leitlinien und 
markante Merkmale zur Orientierung, optimale Beleuchtung, 
klare Ordnungssysteme) 

 
o Förderung der Mobilität 

o Gestaltung der Räume und Wege auf dem Schulgelände 
o Zusammenarbeit mit internen und externen Rehalehrkräften  
o Hilfsmittelversorgung (z.B. Rollator/ Langstock) 

 
o  Förderung der lebenspraktischen Fähigkeiten 

o Förderung der Fähigkeit zur Selbstversorgung (z.B. beim Essen 
oder bei der Zubereitung von Lebensmitteln/ Hauswirtschaft) 

o Entwicklung von Fertigkeiten zur Körperpflege 
o Erwerb von Kompetenzen im Bereich Öffentlichkeit/ Umgang mit  

Geld 
 

o Förderung der Kommunikation  
o Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten als Möglichkeit der 

Teilnahme an sozialen Interaktionen 
o Entwicklung von eigenen Interessen und Vorlieben 
o Fähigkeit, Zeichen/Symbole/Piktogramme/Bilder zu dekodieren 
o Hilfsmittelversorgung (z. B. Talker/ PC) 
o Handynutzung 
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Weitere pädagogische Grundsätze 
Neben den oben genannten spezifischen didaktisch-methodischen Grundsätzen 
des Förderschwerpunkts Sehen finden folgende pädagogische Prinzipien im 
Unterricht Anwendung:   
 

o Ganzheitlichkeit 
ganzheitliches Lernen mit Lernangeboten, die die Schülerinnen und 
Schüler sowohl in den verschiedenen Bereichen  ihrer Persönlichkeit 
ansprechen als auch verschiedenste Elemente der Umwelt für sie 
erlebbar machen 
 

o Individualität 
Anpassung pädagogischer Fördermaßnahmen an die individuellen 
Bedürfnisse, Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler 
 

o Selbstbestimmung 
Förderung des selbstbestimmtem  Umgangs mit Materialien, Bewältigen 
von Herausforderungen und Entwicklung von Problemlösungsstrategien 
entsprechend der individuellen Möglichkeiten 

 
o Offenheit 

Beobachten, Wahrnehmen und Analysieren des aktuellen 
Entwicklungsstandes durch das pädagogische Team und fortlaufend 
aktualisierte Anpassung von Förderkonzepten an die konkrete 
Entwicklungsphase der Schülerinnen und Schüler 

 
Unterricht und Erziehung orientieren sich an den Oberbegriffen der Richtlinien 
für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (2013): 
 

• Selbständigkeit und Selbstbestimmung in sozialen Bezügen 
• aktive und praktische Lebensbewältigung 
• Fähigkeiten zur Selbstvertretung und Mitverantwortung 
• Kompetenzen und Kulturtechniken 

 
Sie stellen dabei die Teilhabe, den Dialog und die Selbstbestimmung der 
Schülerinnen und Schülerinnen in den Mittelpunkt. 
 
Dokumentation 
Förderpläne 
Auf Grundlage der VOSB (Verordnung über Unterricht, Erziehung und 
sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern und 
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen vom 
15.5.2012) und den Richtlinien für Unterricht und Erziehung im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (2013) erstellen die unterrichtenden 
Lehrkräfte für alle Schülerinnen und Schüler einen individuellen Förderplan für 
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das Schuljahr. Dieser beschreibt die aktuellen anzustrebenden Kompetenzen 
und Kompetenzbereiche entsprechend der Richtlinien, die aktuelle 
Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler, die konkreten nächsten 
Lernziele und die damit verbundenen konkreten Fördermaßnahmen für die 
unterrichtliche Umsetzung. Dabei werden unter Berücksichtigung der 
Lerngruppe und der Lernausgangslage und der Sehschädigung der 
Schülerinnen und Schüler sowie der personellen, räumlichen und sächlichen 
Voraussetzungen die beabsichtigten Fördermaßnahmen in Bezug auf die 
Kompetenzbereiche der Richtlinien für den Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung dargestellt. 
Mit Blick auf den Förderschwerpunkt Sehen wurden die Kompetenzbereiche 
Orientierung und Mobilität sowie Wahrnehmung (spezifisches Curriculum) 
ergänzt. 
Sie werden den Eltern zugänglich gemacht und dienen als Grundlage für den 
Austausch beim Elternsprechtag und Elterngesprächen. 
  
Die formale aber auch die inhaltliche Gestaltung der Förderpläne wird 
regelmäßig  
bei den Dienstsitzungen der Abteilung diskutiert und weiterentwickelt. Im 2. 
Schulhalbjahr findet im Rahmen einer Klassenkonferenz die Evaluation der 
Förderpläne statt. 
 
Zeugnisse 
Die jährlichen Zeugnisse orientieren sich in ihrer Struktur an den Förderplänen 
(Kompetenzbereiche). 
  
Sie dokumentieren den Leistungs- und Entwicklungsstand der Schülerinnen 
und Schüler am Schuljahresende und sind Jahresberichte über die 
pädagogische Arbeit mit dem Kind. Gleichzeitig sind sie Grundlage der 
Fortführung der Förderpläne.  
 
4.4.3. Inhalte und Schwerpunktsetzungen der Arbeit  
 
Unterrichtliche Angebote 
Grundlage für Planung und Durchführung von Unterricht sind die Richtlinien für 
den Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt Sehen, die Richtlinien für 
Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie 
der in den Förderplänen festgehaltene aktuelle Leistungs- und 
Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler. Dabei werden die unter 
5.4.2. aufgeführten pädagogischen Grundsätze berücksichtigt. 
Die Unterrichtsangebote orientieren sich an den 15 Kompetenzbereichen der 
Richtlinien im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, die grundsätzlich 
immer die Förderung des Sehens berücksichtigen:  
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• Sprache und Kommunikation 
• Soziale Beziehungen 
• Bewegung und Mobilität 
• Orientierung und Mobilität 
• Selbstversorgung 
• Gesundheitsvorsorge 
• Wahrnehmung 
• Deutsch 
• Mathematik 
• Naturwissenschaften 
• Informations- und Kommunikationstechnik 
• Ästhetik und Kreativität 
• Leben in der Gesellschaft 
• Arbeit und Beschäftigung 
• Religion 

 
Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an 

• Unterrichtsfächern: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Kochen/ 
Hauswirtschaft, Arbeitslehre, Musik, Kunst, Sport/ Schwimmen, Religion 
und Ethik 

• Förderbereichen: Lebenspraktische Fertigkeiten, Kommunikation und 
Sprache, Grob- und Feinmotorik, Soziale Fähigkeiten, Orientierung und 
Mobilität, Wahrnehmung (einschl. Sehrestförderung), Umwelterfahrung, 
Materialerfahrung, kognitive Fähigkeiten 

• allgemeinen Bildungsinhalten aus: Kultur, Kunst, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Arbeit, Öffentlichkeit etc. 

 
Inhalte und Möglichkeiten zur Umsetzung im Unterricht werden in Form eines 
schulinternen Curriculums und themenbezogenen Konzeptionen beschrieben 
und fortlaufend aktualisiert (siehe Punkt 4), besonderer Schwerpunkt ist hier 
die didaktische Umsetzung des Förderbedarfs „Sehen“ (spezifisches 
Curriculum). 
 
Die Inhalte werden in folgenden Organisationsformen umgesetzt: 

• Klassenunterricht 
• Einzelförderung 
• Kooperationsunterricht zwischen 2-3 Klassen (Unterrichtsprojekte z.B. 

in Kunst, Musik, Sport, Deutsch, Sachunterricht, Kochen, Werken) 
• Hospitationstage einzelner Schülerinnen und Schüler in einer anderen 

Klasse. 
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Spezifische Inhalte werden angeboten im Rahmen von: 
• Heilpädagogisches Reiten 
• Praktika 
• Unterrichtsgänge 
• Schullandheimaufenthalte 

 
Therapeutische Angebote  
Folgende therapeutische Angebote sind  möglich an der JPSS: 

• regelmäßige Gymnastik/ Physiotherapie durch an der Einrichtung 
angestellten Fachkräfte sowie physiotherapeutische Angebote nach 
Bobath/Vojta etc. durch externe Fachkräfte für Schülerinnen und 
Schülerinnen des Schülerheims und Wohnheims 

• psychomotorische Angebote durch an der Einrichtung angestellte 
Fachkräfte für Schülerinnen und Schülerinnen des Schülerheims und 
Wohnheims 

• Beratung und individuelles Mobilitätstraining durch Rehafachkräfte  
• logopädische Behandlung durch externe Fachkräfte 
• ergotherapeutische Behandlung durch externe Fachkräfte 

 
Die Behandlung und Therapie durch externe Fachkräfte erfolgt in der Regel 
aufgrund einer ärztlichen Verordnung (Rezept) und ist grundsätzlich für alle 
Schülerinnen und Schüler möglich; die Therapie durch interne Fachkräfte 
stehen nur den für Schülerinnen und Schülerinnen des Schüler- und 
Wohnheims zur Verfügung. 
In Absprache zwischen Schule, Internat und Therapeuten können bei Bedarf o. 
g. Angebote in die Unterrichtszeiten eingebunden sein. 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern  
Die Elternarbeit an der Johann-Peter-Schäfer-Schule wird durch das 
überregionalem Einzugsgebiet bestimmt. 
Folgende Formen der Elternarbeit werden für die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Eltern genutzt: 
 

• Klassenelternabend 
• Elternsprechtag  
• Einzelgespräche mit den Eltern aus aktuellem Anlass (z.B. 

Schulentlassgespräche, Klassen-/ Gruppen-/Stufenwechsel, 
Förderplangespräch etc.) 

• Austausch per Telefon/ Mail oder digital (Videokonferenz) 
• individuelle Mitteilungshefte und Mitteilungen per UK-Hilfsmitteln 

(Talker) 
• Hospitationen im Unterricht 
• Schulfeste/ Weihnachtsbasar 
• Abschluss einer Projektwoche 
• Teilnahme der Elternvertretung an der Abteilungskonferenz 
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Themen der Elternarbeit sind: 
• Information und Austausch über den Leistungs- und Entwicklungsstand 

der Schülerinnen und Schüler und ihre individuelle Förderung  
• Beratung und Austausch über seh- und blindenspezifische Förderung, 

Hilfsmittel (Brillen/Lupen, PC-Ausstattung, Reha, UK, O+M), 
therapeutische und diagnostische Angebote (Sehrestberatung, KG, 
Ergotherapie, Logopädie) 

• Information über Stundenplan, Organisation des Unterrichts 
(Zusammensetzung des Klassenteams, Räumlichkeiten, Abläufe etc.), 
Stoffverteilungsplan, Unterrichtsinhalte und deren Umsetzung 

• Planung und Durchführung von Klassenfahrten, Elternabenden, 
Unterrichtsgängen, Schulfesten, Aufführungen etc. 

• Informationsangebote zu speziellen Themen: Nachfolgeeinrichtungen,  
Übergang Schule-Beruf, Praktika 
 

 
4.4.4. Strukturelle Arbeit 
 
Die Abteilungen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und dem 
Förderschwerpunkt motorische Entwicklung bilden eine pädagogisch–
organisatorische Einheit. 
 
Die Abteilung wird von zwei Abteilungsleiterinnen gemeinsam vertreten. Es 
findet keine generelle Aufteilung der Arbeitsbereiche statt – lediglich bei 
einzelnen Projekten oder Vorhaben werden aus organisatorischen Gründen 
Zuständigkeiten zugeschrieben. 
 
Die Abteilungsleitung initiiert und entwickelt in der Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen die inhaltliche pädagogische Arbeit unter 
Berücksichtigung der aktuellen pädagogisch-gesellschaftlichen Diskussionen in 
der Abteilung für Geistige Entwicklung / Körperlich-motorische Entwicklung 
weiter (z.B. Thema Inklusion). 
 
Die Abteilungsleitung versteht sich als Ansprechpartnerinnen für die 
Kolleginnen und Kollegen der Abteilung bei pädagogischen, organisatorischen 
und inhaltlichen Anliegen. 
 
Darüber hinaus erarbeiten die Abteilungsleiterinnen Vorschläge zum 
Personaleinsatz,  zu Vertretungsregelungen und zur Klassenbildung für die 
Schulleitung. 
 
Die Abteilungsleitung vertritt die Belange der Kolleginnen und Kollegen sowie 
die der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Schulleitung. Dazu finden 
wöchentliche Besprechungen statt. 
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Die Abteilungsleitung lädt zu Konferenzen für den Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung / Körperlich-motorische Entwicklung ein. 
 
Konferenzen der Abteilung mit Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung / Körperlich-motorische Entwicklung 
 
An den Abteilungskonferenzen nehmen Lehrkräfte, Lehrkräften im 
Vorbereitungsdienst, Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen im Schuldienst 
verpflichtend teil. Als Gast nehmen die Leitung des Schüler- und Wohnheims 
sowie die Elternvertretung teil. Die Abteilungskonferenzen werden von der 
Abteilungsleitung vorbereitet und geleitet. 
 
Die Tagesordnung umfasst in der Regel organisatorische, strukturelle und 
pädagogische Inhalte.  
Regelmäßig wiederkehrende Themen sind u. a. Planung des Schuljahres, 
Klassenbildung/Lehrerversorgung, Berichte aus den Klassen und Stufen, 
Förderplanarbeit, Lehrmittelfreiheit, Weiterentwicklung von 
Rahmenbedingungen für die unterrichtliche Arbeit (z.B. Einsatz digitaler 
Medien, UK-Medien, Einsatz von Hilfsmitteln und Mobiliar, das den speziellen 
Bedürfnissen der mehrfach beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler 
entspricht) sowie die  Fachraumbelegung.  
Die Arbeit in den Konferenzen zielen darauf ab, den Schülerinnen und 
Schülern mit den Förderschwerpunkten Sehen, Geistige Entwicklung und 
Körperlich-motorische Entwicklung ein optimiertes Lernen zu ermöglichen. 
 
Das Bestreben nach konzeptioneller Weiterentwicklung bildet sich in der Arbeit 
am Schulprogramm ab (vgl. 5.4.5). Inhaltliche Fragestellungen (z.B. Curricula 
für den Unterricht in der Berufsorientierungsstufe, Kooperationsformen im 
klassenübergreifenden Unterricht, anspruchsvolle Bildungsinhalte etc.) sowie 
die Konzeptionen für die einzelnen Stufen innerhalb der GE- Abteilung werden 
in Arbeitsgruppen (u.a. bei Studientagen) diskutiert und überarbeitet. 
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4.5 Berufliche Schule 
Die berufliche Schule bietet Schülerinnen und Schülern folgende Möglichkeiten: 

o Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BzB) 
 
4.5.1 Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung 
Der Bildungsgang zur Berufsvorbereitung (BzB) für Schüler/innen mit einer 
Sehbeeinträchtigung an der Johann-Peter-Schäfer-Schule ist ein Bildungsgang 
in Vollzeitform, der auf eine Berufsausbildung oder ein Arbeitsverhältnis 
vorbereitet. Das BzB hilft, den Berufsweg zu finden, der den persönlichen 
Neigungen und Fähigkeiten am besten entspricht. 
In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung geht es um Berufsorientierung, 
Berufsfindung, Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten sowie um allgemeine und 
berufsbezogene Bildung. Dabei sollen auch die Entwicklung und Erweiterung 
der Sprachkompetenz in der deutschen Sprache insbesondere für Jugendliche 
mit Migrationshintergrund gefördert werden. Es geht um ganzheitliche 
Bildungsprozesse, bei denen allgemeine Bildung und berufsbezogene 
Qualifizierung eng miteinander verknüpft sind. In einer handlungs- und 
projektorientierten Didaktik und Methodik kommt der individuellen Förderung 
ein besonderer Stellenwert zu. 
Ziel des Bildungsganges ist, Jugendliche im Übergang Schule – Beruf so zu 
qualifizieren, dass sie ihre beruflichen Neigungen und Interessen erkennen und 
in Ausbildung einmünden können bzw. dass sie ihre Voraussetzungen für 
Ausbildung und Beschäftigung verbessern können. 
Schüler/innen, die noch keinen Hauptschulabschluss haben, können über das 
BzB einen Hauptschulabschluss erwerben. Dazu muss eine Abschlussprüfung 
gemacht werden. Wir bieten dazu eine intensive Vorbereitung sowohl im 
schulischen Bereich als auch im Internat an. 
 
Diese Schulform vermittelt innerhalb eines Jahres Grundkenntnisse und 
Grundfertigkeiten aus den Berufsfeldern: 
• Ernährung und Hauswirtschaft 
• Wirtschaft und Verwaltung 
 
Die Jugendlichen erhalten im berufsbildenden Lernbereich ein Angebot an 
berufsbezogenen Basisqualifikationen und Qualifizierungsbausteinen, die mit 
Zertifikaten bescheinigt werden. 
Der allgemeinbildende Unterricht findet in den Fächern Deutsch, 
Politik/Wirtschaft, Mathematik und als Wahlpflichtfach auch in Englisch statt. 
Der Unterricht wird ergänzt durch ein betriebliches Praktikum, das jeweils 
einen Tag pro Woche stattfindet. Dabei sollen die Schüler in der Regel acht 
Stunden im Betrieb anwesend sein, um sich über die Anforderungen in der 
Arbeitswelt einen besseren Eindruck verschaffen zu können. Damit die eigenen 
Interessen und Neigungen besser berücksichtigt werden, suchen sich die 
Schüler ihren Praktikumsplatz selbst aus. Das Praktikum wird intensiv betreut. 
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An der JPSS werden im Rahmen des BzB Lerngruppen mit erhöhtem 
Praxisbezug gebildet. Diese Fördermaßnahme trägt den besonderen 
Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt Sehen 
Rechnung. 
 
Bei Fragen stehen den Schüler/innen des BzB und deren Eltern die 
Lehrer/innen sowie ein Sozialpädagoge beratend zur Seite. Die Beratung 
umfasst im Einzelfall auch Fragen zur Berufsorientierung und selbständigen 
Lebens-führung. 
 
Die Stundentafel (pro Woche) setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Pflichtunterricht 
Allgemein bildender Lernbereich 
4 Stunden Deutsch 
4 Stunden Mathematik 
2 Stunden Politik und Wirtschaft 
1 Stunde Religion oder Ethik 
2 Stunden Sport 
2 Stunden Naturwissenschaften 
 
Berufsbildender Lernbereich 
9 Stunden Berufsorientierter Theorieunterricht inklusive Praxisreflexion 
 
Wahlpflichunterricht 
4 Stunden im allgemeinbildenden oder berufsbildenden Lernbereich 
Gesamtstunden pro Woche Lernort Schule: 28 
 
Gesamtstunden pro Woche Lernort Betrieb: 8 
 
Dauer: 1 Jahr  
Anmeldung: bis zum 30. April des jeweiligen Kalenderjahres 
 
Aufnahme in den Bildungsgang zur Berufsvorbereitung (BzB): 
In den Bildungsgang zur Berufsvorbereitung werden sehgeschädigte 
Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt 
haben, die noch keinen Ausbildungsplatz finden konnten und Interesse an 
einem der angebotenen Berufsfelder haben. 
Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (früher BVJ) richten sich an 
Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis, die bereits neun 
Schulbesuchsjahre absolviert haben. Sie bereiten innerhalb eines Schuljahres 
auf eine Berufsausbildung, auf eine Berufstätigkeit oder auf weiterführende 
Bildungsgänge vor. 
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5. Überregionales Beratungs- und Förderzentrum  
5.1 Grundlegende Überlegungen 
Die Johann-Peter-Schäfer-Schule ist sowohl ein stationäres Förderzentrum für 
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen als auch ein 
Überregionales Beratungszentrum für Schülerinnen und Schüler mit einer 
Sehbeeinträchtigung, die wohnortnah inklusiv beschult werden. 
Die allgemeine Schule ist bei Ausschöpfung ihrer personellen, räumlichen und 
sächlichen Möglichkeiten so zu gestalten, dass die gemeinsame Erziehung und das 
gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schüler in einem möglichst hohen Maß 
an aktiver Teilhabe 
verwirklicht und jede Schülerin und jeder Schüler unter Berücksichtigung der 
individuellen Ausgangslage in der körperlichen, sozialen und emotionalen, 
sprachlichen sowie kognitiven Entwicklung angemessen gefördert wird.  
(Hess. Kultusministerium, Verordnung über Unterricht, Erziehung und 
sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB) vom 15. Mai 2012) 
Die Johann-Peter-Schäfer-Schule als Überregionales Beratungszentrum für 
Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung unterstützt die Schulen 
in ihrem Einzugsgebiet bei der Umsetzung dieses bildungspolitischen Auftrags 
durch 

o die umfassende fachliche Beratung der Lehrkräfte, der Eltern und der 
Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung. 

o die Durchführung von Workshops und Fachkonferenzen an den Schulen zu 
speziellen Themen sowie überregionalen Fortbildungen. 

o die Zusammenarbeit mit Ärzten, Ämtern, übergreifenden Diensten und 
außerschulischen Einrichtungen. 

 
Sollten diese Hilfen nicht ausreichen, muss eine Schule gefunden werden, die den 
besonderen Bedürfnissen des Schülers gerecht wird. Auch hier beraten und 
unterstützen wir bei der Entscheidungsfindung und dem Übergang. 
Art und Umfang der Beratung und Unterstützung richtet sich nach den speziellen 
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung oder Blindheit. 
Die Beratungslehrkräfte informieren sich vor Ort eingehend über die Situation des 
jeweiligen Schülers und den Bedingungen des Umfeldes. Sie klären gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern mit einer Sehbeeinträchtigung sowie deren 
Eltern und den Lehrkräften der Schule, ob und in welchem Umfang ein 
sehbehindertenspezifischer Beratungs- und Unterstützungsbedarf besteht.  
Im Rahmen der sächlichen, organisatorischen und personellen Möglichkeiten 
werden die Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung sowie alle 
Personen ihres Umfeldes sehgeschädigten-pädagogisch beraten und unterstützt. 
Dazu zählen neben den Eltern auch die Mitschüler, die Lehrkräfte der 
Beratungsschulen und die Schulleitungen und/oder im Bedarfsfall Schulämter, 
Augenärzte oder Unikliniken, Gesundheitsämter, Sozialämter und übergreifende 
Dienste wie Schulpsychologen oder andere Therapeuten. 
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Auf Grund der besonderen Situation der inklusiven Beschulung von Schülerinnen 
und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung sind die Beratungszentren in Hessen 
überregional organisiert.  
In Hessen gibt es 4 Überregionale Beratungszentren für den Förderschwerpunkt 
Sehen: 

o üBFZ für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen der 
Carl-Strehl-Schule in Marburg 

o üBFZ für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen der 
Hermann-Herzog-Schule in Frankfurt 

o üBFZ für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen der 
Hermann-Schafft-Schule in Homberg/Efze 

o üBFZ für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen der 
Johann-Peter-Schäfer-Schule in Friedberg. 

 
Die Beratungsgebiete aller Schulen erstrecken sich über mehrere Städte und 
Landkreise. Die Beratungsgebiete sind durch das HKM festgelegt.  
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Die üBFZ mit dem Förderschwerpunkt Sehen in Hessen arbeiten auf verschiedenen 
Ebenen zusammen zur Koordinierung der Beratungstätigkeit und der Entwicklung 
gemeinsamer Standards in der Beratung. 
 
Auf Landesebene finden folgende Maßnahmen statt: 

o Gemeinsame Sitzungen der Koordinatoren zur Absprache organisatorischer 
Strukturen und Erarbeitung hessenweiter Konzepte. 

o Regelmäßige Treffen der Beratungslehrer aller üBFZ mit dem 
Förderschwerpunkt Sehen in der AG Netzwerk Sehen zur Besprechung 
inhaltlicher und organisatorischer Fragen. 

o Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen aller üBFZ mit dem 
Förderschwerpunkt Sehen in Hessen zur Bearbeitung spezifischer 
Fragestellungen. 

o Erstellung eines hessenweiten Terminheftes (TAFF) zur Koordinierung der 
gemeinsamen Aktivitäten.  
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5.2 Vorbeugende Maßnahmen bei Schülerinnen und Schülern mit 
einer Sehbeeinträchtigung an wohnortnahen Regelschulen 
 
Wird ein Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung an einer wohnortnahen 
Regelschule beschult, so bieten wir der Schule und den Eltern fachkundige 
Beratung an. Art und Umfang der Beratung und Unterstützung richtet sich nach 
den speziellen Bedürfnissen des jeweiligen Schülers. 
 
Es beinhaltet 

 Beratung der Schule bei der Gestaltung von Unterricht und der 
geeigneten Lernumgebung 

 Unterstützung bei der Beschaffung geeigneter Lehr- und Lernmittel 
sowie apparativer Hilfsmittel 

 Einweisung in den Umgang mit den Hilfsmitteln und Einübung 
spezieller Arbeitstechniken 

 Durchführung von Kursen zu spezifischen Themen für Schülerinnen 
und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung sowie gemeinsame 
Freizeitaktivitäten 

 Durchführung von Seminaren für Lehrer/-innen und Lehrer der 
Bezugsschule zu spezifischen Themen 

 
5.3 Vorbeugende Maßnahmen bei Schülerinnen und Schülern mit 
einer Sehbeeinträchtigung und weiteren Beeinträchtigungen an 
wohnortnahen Förderschulen 
 
Werden Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung und weiteren 
Beeinträchtigungen an wohnortnahen Förderschulen beschult, bieten wir den 
Schulen sehgeschädigten-spezifische Beratung an. 
 
Schwerpunkte der Beratung sind 

 Beratung der Schule bei der Gestaltung von Unterricht und der 
geeigneten Lernumgebung 

 Beratung bezüglich spezifischer Medien für Schülerinnen und Schüler 
mit einer Sehbeeinträchtigung und weiteren Beeinträchtigungen 

 Spezifische Wahrnehmungsförderung, Förderung in den Bereichen O&M, 
LPF und Kommunikation 

 Unterstützung bei der Beschaffung geeigneter Lehr- und Lernmittel 
sowie apparativer Hilfsmittel 

 Durchführung von Seminaren für Lehrer/-innen und Lehrer der 
Bezugsschule zu spezifischen Themen 
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5.4 Inklusive Beschulung bei Schülerinnen und Schülern mit 
Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung 
 
Das üBFZ der JPSS ist für die Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit 
Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung zuständig, wenn inklusive 
Beschulung genehmigt wurde. In Absprache mit den Staatlichen Schulämtern 
werden für diese Maßnahmen Lehrerstunden zur Verfügung gestellt. 
Die Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit Blindheit und hochgradiger 
Sehbehinderung in der inklusiven Beschulung beinhaltet 
 

 Intensive Beratung der Schule, der Eltern und des gesamten 
pädagogischen Umfeldes bei der Gestaltung von Unterricht und der 
geeigneten Lernumgebung 

 Intensive Begleitung und Unterstützung des Schülers mit Blindheit oder 
hochgradiger Sehbehinderung innerhalb und außerhalb des Unterrichts 

 Unterstützung bei der Beschaffung geeigneter Lehr- und Lernmittel 
sowie apparativer Hilfsmittel 

 Einweisung in den Umgang mit den Hilfsmitteln und Einübung spezieller 
Arbeitstechniken 

 Regelmäßige Durchführung von Kursen zu spezifischen Themen für 
Schülerinnen und Schüler mit Blindheit oder hochgradiger 
Sehbehinderung 

 Regelmäßige Durchführung von gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit den 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Familien 

 Regelmäßige Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Eltern 

 Durchführung von Seminaren für Lehrer/-innen und Lehrer der 
Bezugsschule zu spezifischen Themen 

 

5.5 Organisationsstruktur des üBFZ der JPSS 
 
Das Team der Beratungslehrkräfte im üBFZ der JPSS besteht im Schuljahr 
2013/2014 aus 25 Mitgliedern. 
 
Die Mitarbeit im Team beruht auf folgenden Prinzipien: 
 

o Langjährige Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Schülerinnen und 
Schülern mit einer Sehbeeinträchtigung 

o Freiwilligkeit 
o Mobilität 

 
 



Schulkonzept – überregionales Beratungs- und Förderzentrum 33 
 

Der pädagogische Einsatz erfolgt unter folgenden Gesichtspunkten (Reihenfolge 
ist hierarchisch gesetzt): 
 

o Fachlicher Kompetenzschwerpunkt, gewichtet nach blind – sehbehindert 
und nach Regelschule – Förderschule 

o Wohnortnähe 
o Organisatorische Gesichtspunkte.  

 
Die Dienstsitzungen dienen 
 

o Zur Absprache bezüglich organisatorischer Fragestellungen, 
o Als Forum zum Erfahrungsaustausch, 
o Als Forum zur Entwicklung von pädagogischen Konzepten, 
o Dem Kompetenztransfer innerhalb des Kollegiums. 

 
Auf Grund der differenzierten Struktur der zu beratenden Schülerinnen und 
Schülern mit einer Sehbeeinträchtigung sowie der Beratungsschulen (inklusive 
Beschulung bei Schülerinnen und Schülern mit Blindheit oder hochgradiger 
Sehbehinderung – Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung an 
Regelschulen – Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung und 
weiteren Beeinträchtigungen an deren Förderschulen) hat sich das Team des üBFZ 
der JPSS folgende Arbeitsstruktur gegeben: 
 

o 4-5 Dienstsitzungen üBFZ im Jahr mit allen Teammitgliedern (je nach 
Terminverfügbarkeit), 

o 4 Dienstsitzungen RSB (Regelschulberatung), 
o 4 Dienstsitzungen FSB (Förderschulberatung), 
o 1 gemeinsame interne Fortbildung des gesamten Teams im Jahr zur 

Bearbeitung gemeinsamer Fragestellungen (je nach Bedarf), 
o mehrere ganztägige Sitzungen zur Konzepterarbeitung in Arbeitskreisen. 

 
Die Kommunikation innerhalb des Teams des üBFZ der JPSS läuft über Email. 
Daten und Unterlagen werden über das iServ der JPSS ausgetauscht.  
Das Team des üBFZ der JPSS führt jährlich eine interne Evaluation durch. Die 
interne Evaluation reflektiert die Struktur der Beratungstätigkeit und dient somit 
der Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen für die stetige Fortentwicklung 
der pädagogischen Arbeit. 
 

5.6 Pädagogisches Konzept des üBFZ der JPSS 
5.6.1 Erweiterung der Beratungskompetenz  
Die Beratung von Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung an 
Regelschulen und anderen Förderschulen erfordert Kompetenzen, die über den 
Rahmen einer normalen Lehrtätigkeit an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Sehen hinausgehen. Diese Kompetenzen sind bisher nicht Bestandteil der 
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Ausbildung der Lehrkräfte, so dass sie zusätzlich erworben, erweitert und gesichert 
werden müssen. 
 
5.6.1.1 Kollegiale Fallberatung 
Im Team des üBFZ der JPSS finden im regelmäßigen Turnus Sitzungen zur 
Kollegialen Fallberatung statt, die es dem pädagogischen Team ermöglichen soll, 
einen Handlungsrahmen zur Bearbeitung und Perspektiventwicklung 
pädagogischer Handlungsfelder zu entwickeln. 
Turnus: 2 x jährlich im Rahmen der Dienstsitzung AB&GU nach den Herbstferien 
und nach den Osterferien. 
 
5.6.1.2 Beratung im Team 
Eine weitere Maßnahme zur Stärkung der Beratungskompetenz stellt die 
Beratung im Team (BiT) dar. Sie bietet die Möglichkeit  

o der Einarbeitung neuer Kolleginnen 
o der kollegialen Unterstützung in fachlichen Fragen 
o der Evaluation der eigenen Beratungsarbeit 
o der Entwicklung von Qualitätskriterien in der Beratungsarbeit 
o der Erleichterung von Vertretungssituationen, sowohl für das üBFZ als auch 

für die Bezugsschulen. 
 

Die Formen der Beratung im Team sowie die Wahl der Beratungsteams 
ergeben sich  

o aus organisatorischen Gesichtspunkten, 
o aus inhaltlichen Notwendigkeiten. 

Die Maßnahme beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.  
Die Beratung im Team ist Arbeitsstandard des üBFZ der JPSS.  
 
5.6.1.3 Beratung in der inklusiven Beschulung – Leitung von 
Förderausschüssen  
In Folge der sonderpädagogischen Verordnung VOSB aus dem Jahr 2012 und lt. 
Planung des HKM soll die Leitung der Förderausschüsse von denjenigen rBFZ/üBFZ 
übernommen werden, deren Förderschwerpunkt betroffen ist. Dies bedeutet, dass 
das üBFZ der JPSS künftig den Förderausschüssen zum Förderschwerpunkt Sehen 
vorstehen soll. 
An mehreren Konzepttagen wurde an ein Konzept zur Leitung von 
Förderausschüssen erarbeitet. Alle Unterlagen sind auf iServ unter 
„Förderausschüsse RSB“ abgelegt und liegen in einem Ordner für die Bibliothek 
vor.  
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5.7 Umsetzung bildungspolitischer Vorgaben – BFZ-Richtlinien 
Am 01.02.2007 traten die Richtlinien über die Arbeit der sonderpädagogischen 
Beratungs- und Förderzentren (BFZ) in Kraft.  

 
Die bildungspolitischen Vorgaben der „Richtlinien über die Arbeit der 
sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren (BFZ)“ vom 29.11.2006 
wurden auf die pädagogische Arbeit des üBFZ der JPSS unter Berücksichtigung der 
besonderen Struktur eines überregional arbeitenden BFZ für den 
Förderschwerpunkt Sehen übertragen und umgesetzt. 
 
Folgende Arbeitsbereiche wurden bearbeitet und der überregionalen Struktur des 
üBFZ der JPSS entsprechende Vorlagen erarbeitet: 
Antrag ambulante Beratung 
Förderpläne 
Auftragsklärung 
Kooperationsvereinbarungen mit den Bezugsschulen 
Lokales Netzwerk 
Kompetenzschwerpunkte der Lehrkräfte 
Interne Evaluation 
Fortbildungsplan 
 

5.8 Konzeptarbeit des üBFZ der JPSS 
Das gesamte Team des üBFZ arbeitet gemeinsam an Konzepten, die die 
verschiedenen Beratungsbereiche betreffen. 
 
5.8.1 Konzept zur Einschulungsbegleitung 
Das Team des üBFZ hat sich ein Konzept zur Einschulungsbegleitung von 
Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung in ihrem Beratungsgebiet 
erarbeitet. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Frühförderstelle für 
Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung der JPSS. Mit den Frühförderstellen der JPSS 
und der Frühförderstelle des Diakonischen Werkes Frankfurt finden regelmäßige 
jährliche Treffen zur Absprache und Koordination statt. Mit den anderen 
Frühförderstellen in Hessen besteht regelmäßiger enger Kontakt und 
Informationsaustausch.  
Die Einschulungsbegleitung wird als frühzeitige Möglichkeit gesehen, Kontakt zu 
den Schülerinnen und Schülern sowie Eltern aufzunehmen und die notwendigen 
Maßnahmen im Hinblick auf die Einschulung zu ergreifen. Somit wird aus der 
aufregenden Zeit der Einschulung und den ersten Schulwochen viel Druck 
genommen. 
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Voraussetzung für die Einschulungsbegleitung ist der Antrag der Eltern (aus 
Datenschutzgründen). Ein entsprechender Antrag wurde erarbeitet und mit den 
Frühförderstellen kommuniziert. Er ist der verbindliche Antrag zur 
Einschulungsbegleitung des üBFZ der JPSS. 
Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten und spezifischen Anforderungen 
wurden für den Bereich der RSB und FSB unterschiedliche Konzepte erarbeitet. 
Das Konzept Einschulungsbegleitung üBFZ JPSS RSB wird als Arbeitsstandard in 
der RSB des üBFZ der JPSS eingesetzt. 
Ergänzt wird das Konzept zur Einschulungsbegleitung durch speziell entwickelte 
Diagnostikmaterialien sowie einer Zusammenstellung von Fördervorschlägen und 
Fördermaterialien zur Einschulungsbegleitung. 
 

5.9 Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen 
Einrichtungen 
 
Neben der Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit einer 
Sehbeeinträchtigung sowie deren wohnortnahen Schulen (Lehrkräfte sowie das 
gesamte pädagogische Umfeld) stellt die Zusammenarbeit mit schulischen und 
außerschulischen Einrichtungen einen zentralen Aspekt der Beratungstätigkeit 
statt. 
Die Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen wurde 
konsequent strukturiert und intensiviert.  
Die Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf folgende Einrichtung:  
Staatliche Schulämter des Einzugsbereichs 
Regionale Beratungs- und Förderzentren des Einzugsbereichs 
Augenunikliniken und Augenärzten (auch außerhalb Hessens) 
Sozial- und Integrationsämter des Einzugsbereichs  
Agentur für Arbeit und BBW/BFW für Sehbeeinträchtigte 
Dazu wurden notwendige Unterlagen hergestellt und für die Beratungslehrer/-
innen zur Verfügung gestellt.  
Die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit anderen schulischen und 
außerschulischen Einrichtungen sind durch 
 

o die Unterlagen zur Öffentlichkeitsarbeit (Skripte, Plakat, Internetpräsenz 
etc.) sowie 

o die bereits geschaffenen Kontakte 
 
etabliert. Das Verfahren soll zukünftig beibehalten und den jeweiligen 
Erfordernissen angepasst werden. 
 

5.10 Arbeit im Netzwerkes Sehen 
Die üBFZ für den Förderschwerpunkt Sehen in Hessen arbeiten auf verschiedenen 
Ebenen zusammen zur Koordinierung der Beratungstätigkeit und der Entwicklung 
gemeinsamer Standards in der Beratung. 
Auf Landesebene finden verschiedene Maßnahmen statt: 
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o Gemeinsame Sitzungen der Koordinatoren zur Absprache organisatorischer 

Strukturen und Erarbeitung hessenweiter Konzepte. 
o Regelmäßige Treffen der Beratungslehrer der verschiedenen üBFZ für den 

Förderschwerpunkt Sehen in der AG Netzwerk Sehen zur Besprechung 
inhaltlicher und organisatorischer Fragen. 

o Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen aller üBFZ für den 
Förderschwerpunkt Sehen in Hessen zur Bearbeitung spezifischer 
Fragestellungen. 

o Erstellung eines gemeinsamen Terminheftes (TAFF) zur Koordinierung der 
gemeinsamen Aktivitäten.  

o Beratungszentrum übergreifende Beratung (BüB) im Bereich der 
pädagogischen Arbeit, um den Kompetenztransfer zwischen den üBFZ zu 
intensivieren und so die langfristige Grundlage zu schaffen für die 
Versorgung der Beratungsschulen aller Bildungsgänge in dem jeweiligen 
Einzugsgebiet. 

 
Ziel der Maßnahmen ist es, den Kontakt zwischen den üBFZ zu intensivieren die 
hessenweite Beratungsarbeit im Sinne einer Standardisierung zu koordinieren. 
Netzwerk Sehen 
 
5.10.1 BFZ-übergreifende Leitung der AG Netzwerk Sehen 
Die BFZ-übergreifende Zusammenarbeit ist auf die Leitung der AG Netzwerk Sehen 
ausgeweitet worden, um die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu stärken und die 
Ausrichtung der Weiterentwicklung hessenweit zu koordinieren. Dazu wurde eine 
BFZ-übergreifenden Leitung der AG Netzwerk Sehen installiert.  
Begonnen wurde mit der Maßnahme im Schuljahr 2010/12011 mit der Installation 
einer AG-Leitung zwischen dem üBFZ der HHS Frankfurt und dem üBFZ der JPSS 
Friedberg. In den folgenden Schuljahren wurde diese Maßnahme fortgeführt und 
in der Sitzung der AG Netzwerk Sehen am 27.05.2013 als Arbeitsstandard 
beschlossen.  
 
5.10.2 BFZ-übergreifende Planung und Durchführung von 
Kursangeboten für Schülerinnen und Schüler mit einer 
Sehbeeinträchtigung in der inklusiven Beschulung 
Die BFZ-übergreifende Zusammenarbeit ist auf die Planung und Durchführung von 
Kursangeboten ausgeweitet werden, um die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu 
stärken, die personelle Ressourcen adäquat einzusetzen und den 
Kompetenztransfer zwischen den üBFZ zu unterstützen. 
Zu Beginn der Maßnahme im Schuljahr 2009/2010 fanden hessenweite 
Konzepttage statt, an denen Beratungslehrer/-innen aller üBFZ für den 
Förderschwerpunkt Sehen in Hessen zu dem Thema Kursangebote für 
Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung in der Integration 
arbeiteten. Es wurden Bedarfserhebungen durchgeführt und konkrete 
Kursangebote überregional und BFZ-übergreifend konzipiert. Es wurde ein 
zentrales Anmeldeformular und Anmeldeverfahren entwickelt.  
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In den kommenden Schuljahren wurden diese Planungen umgesetzt und das 
Kursangebot konsequent erweitert. Es finden regelhaft 2x jährlich 
Planungssitzungen statt, um die Kursangebote für Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern bzw. Familien sowie Seminare für die Lehrer/-innen und Lehrer der 
Bezugsschulen zu koordinieren und das jeweils aktuelle Terminheft TAFF zu 
erstellen. 
In der Sitzung am 27.05.2013 wurde beschlossen, dass dieses Verfahren der 
Planung und Durchführung von Kursangeboten als Arbeitsstandard des Netzwerkes 
Sehen festgeschrieben wird. 
 
5.10.3 üBFZ-übergreifende Planung und Leitung von Seminaren für 
Lehrer/-innen, die SchülerInnen mit einer Sehbeeinträchtigung 
unterrichten 
Die BFZ-übergreifende Zusammenarbeit ist auf die Planung und Durchführung von 
Seminarangeboten für Lehrer/-innen ausgeweitet werden, um die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zu stärken, die personelle Ressourcen adäquat einzusetzen und 
den Kompetenztransfer zwischen den üBFZ zu unterstützen. 
Seit dem Schuljahr 2010/2011 finden regelhaft verschiedenste Seminare für 
Lehrer/-innen der Bezugsschulen statt, die bfz-übergreifend geplant und geleitet 
werden ((Überregionale Seminare für Förderschulen, Abrufangebote an 
Förderschulen, Seminare für die Regelschulberatung und speziell für die inklusive 
Beschulung von Kindern mit Blindheit, siehe TAFF-Hefte). 
Auf der Sitzung des AK Koordinatoren am 16.05.2013 wurde beschlossen, dieses 
Verfahren beizubehalten.  
 
5.10.4 Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen 
Es ist notwendig, die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen zu 
intensivieren. Dies soll hessenweit koordiniert stattfinden. Mit einigen 
Einrichtungen finden gemeinsame Veranstaltungen statt, in denen die 
Tätigkeitsfelder vorgestellt und die Form der Zusammenarbeit verabredet wird. 
Darüber hinaus arbeiten die üBFZ arbeitsteilig, d.h. sie übernehmen jeweils die 
Kommunikation mit den außerschulischen Einrichtungen in ihrem Einzugsbereich.  
Zu Beginn hat sich die Zusammenarbeit auf Augenunikliniken und Sozial- und 
Integrationsämter konzentriert, dann wurden auch die rBFZ/SSA miteinbezogen.   
Es wurden folgende Unterlagen zur abgestimmten Kommunikation mit den 
Einrichtungen zusammengestellt, die alle üBFZ verwenden können: 
Plakat des Netzwerkes Sehen, 
Unterlagen für eine Informationsveranstaltung für die rBFZ zum 
Förderschwerpunkt Sehen. 
 
5.10.5 Beratungszentren übergreifende Beratung (BüB) 
Jedes üBFZ hat pädagogische Schwerpunkte in der Beratung. Die Zusammenarbeit 
der üBFZ ist im Bereich der pädagogischen Arbeit ausgebaut worden, um den 
Kompetenztransfer zwischen den üBFZ zu intensivieren und so die langfristige 
Grundlage zu schaffen für die Versorgung der Beratungsschulen aller 
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Bildungsgänge in dem jeweiligen Einzugsgebiet. Zudem wurden spezielle 
Beratungsfälle in einer gemeinsamen Beratungsarbeit durchgeführt. 
 
Mögliche Formen der BüB: 
Beratungslehrer/-innen der verschiedenen üBFZ übernehmen in der BiT-Form 
(Beratung im Team) die Beratungsarbeit an Schulen für den Förderschwerpunkte 
gE und kmE 
Beratungslehrer/-innen nehmen je nach Absprache BFZ-übergreifend an 
Dienstsitzungen teil Beratungslehrer/-innen der verschiedenen üBFZ arbeiten 
zusammen bei der Einschulungsberatung blinder Kinder. 
Beratungslehrer/-innen der verschiedenen üBFZ koordinieren die Beratungsarbeit 
in ausgewiesenen Einzelfällen. 
Auf Ebene des AK Koordinatoren wurde beschlossen das Verfahren Beratung im 
Team (BiT) flexibel entsprechend der Bedarfslage weiterzuführen. 
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6. Medienzentrum 
6.1. Organisatorische Rahmenbedingungen 
 
Das Medienzentrum erstellt Unterrichtsmaterialien und Medien für hochgradig 
sehbehinderte und blinde Schüler/-innen aller Schulstufenden. Es kann sich dabei 
um Lehrbücher, Landkarten und vielfältiges Anschauungs 
material handeln. Diese Materialien können von Regel- oder  
Förderschulen über die sie dort unterstützenden Lehrkräfte  
beim Medienzentrum angefordert werden werden. 
Im bundesweiten Austausch der Medienzentren können auch  
bereits für Sehgeschädigte an anderen Standorten übertragenen Materialien  
ausgeliehen werden. 
 
Im Bestand sind Schulbücher aller Fächern in Brailleschrift oder in Großdruck 
einschließlich der ins Taktile oder Sprachliche übertragene Visualisationen, das 
erforderliche Anschauungsmaterial; sowie taktile Karten, Funktionsmodelle oder 
auch besprochene Kassetten für den Fachunterricht oder den Projektunterricht. 
 
6.2. Inhalte und Schwerpunkte der Arbeit 
 
Das Medienzentrum recherchiert nach den von den Blinden- oder 
Sehbehindertenlehrkräften angeforderten Medien, produziert eigene Medien und 
kauft Medien an. Es entleiht die angeforderten Medien, hält sie vorrätig und 
verwaltet sie. Es berät Lehrkräfte und Schulen bei der Auswahl und Beschaffung 
von Medien.  
Die Entleihe geschieht per Versand oder durch Übergabe an die Lehrkraft und ist 
für die jeweilige Schule in Hessen gebührenfrei. 
Das Medienzentrum arbeitet im Arbeitskreis Medienzentren der Bundesfach-
kommission für die Überprüfung von Lehr- und Lernmitteln für den Unterricht 
blinder Schülerinnen und Schüler mit und stellt derzeit den Vorsitz. Es steht in 
regelmäßigem fachlichen Austausch mit anderen Medienzentren in der 
Bundesrepublik. Über die Grenzen der Bundesländer hinweg werden 
Arbeitsteilungen und Übertragungsstandards (www.augenbit.de) verabredet 
sowie neue Standards und neue Technologien erprobt und in ihrer Tauglichkeit 
erörtert. 
Der Hessische Bildungsserver stellt eine Internet-Datenbank für übertragene 
Schulbücher zur Verfügung (http://braille.bildung.hessen.de), die die 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Medienzentren beschleunigt 
und intensiviert. Derzeit sind hier 4000 Titel erfasst. 
Im September 2003 schlossen das Hessische Kultusministerium und der Verband 
der Schulbuchverlage Bildungsmedien e.V. Frankfurt a.M. einen Vertrag über die 
Bereitstellung von Schulbuchdateien ab. Demnach liegt beim Medienzentrum der 
Johann-Peter-Schäfer-Schule in Friedberg die bundesweite Zuständigkeit als 
Zentralstelle für Anfragen nach Schulbuchdateien, die von den 
Schulbuchverlagen als Textgrundlage zur Übertragung von Schulbüchern in 
Blindenschrift bereitgestellt werden.  
Seit März 2004 wurden rund 2500 Titel bei den Schulbuchverlagen angefragt. 
Mehr als rund 2000 Titel konnten als PDF-Datei geliefert und weiter gegeben 
werden. 
Seit Frühjahr 2010 finden Gespräche zur Weiterentwicklung des Vertrages und 
der Zusammenarbeit statt. 

 

http://www.augenbit.de/
http://braille2.bildung.hessen.de/
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6.3. Schulprogrammarbeit im Bereich des Medienzentrums 
Im Zeitraum bis Sommer 2012 verfolgt das Medienzentrum folgende 
Entwicklungslinien: 
 
Ziel A 
Sicherstellung der Versorgung mit Übertragungen nach dem e-Buch-Standard für 
blinde und hochgradigsehbehinderte Schüler/-innen im gemeinsamen Unterricht 
auch bei steigenden Fallzahlen im Zeitraum von maximal vier Wochen nach 
Eingang der Bestellungen.! 
Maßnahmen 

• Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter durch Besetzung der derzeit freien 
0,7-Stelle des MZs mit einer geeigneten Fachkraft;  
Erstellung des Anforderungsprofils im Frühjahr 2011; 
Stellenausschreibung im Sommer 2011, 
Stellenbesetzung bis November 2011 

Evaluation  
Auswertung der Zeitspannen zwischen Bestellung und Auslieferung mittels des 
FIBS-Verwaltungsprogramms zum 31.11.2011 
 
Ziel B 
Hessenweite Zurverfügungstellung von übertragenen Zentralen 
Prüfungsaufgaben der Haupt- und Realschule, der Lernstandserhebungen und 
des Mathematikwettbewerbes an blinde und hochgradigsehbehinderte Schüler 
am Vortag des Prüfungstermins durch das MZ ab dem Frühjahr 2011  
Maßnahmen  

• Antrag an das HKM auf Erweiterung der Zuständigkeit des Medienzentrums 
auch auf ZAP, VERA 3, 6 und 8 sowie auf den Mathematikwettbewerb bis 
September 2010 

• Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter durch Besetzung der derzeit freien 
0,7-Stelle des MZs mit einer geeigneten Fachkraft; Erstellung des 
Anforderungsprofils im Frühjahr 2010. Stellenausschreibung im Sommer 
2010. Stellenbesetzung bis November 2010 

Evaluation 
• schriftliches Feedback einholen im Mai/Juni 2011 
• Auswertungssitzung im September 2011 

 
Ziel C: 
Weiterentwicklung von Übertragungsstandards Zentralerr Prüfungsaufgaben der 
Haupt- und Realschule, der Lernstandserhebungen und des 
Mathematikwettbewerbes auf der Basis des e-Buch-Standards 
(www.augenbit.de) bis Herbst 2011. 
Maßnahme 

• Fachlicher Diskurs im Arbeitskreis Medienzentren im Frühjahr 2011 

http://www.augenbit.de/
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• Feedbackbögen der Ambulanzlehrer und der Schulen nach Abschluss der 
Prüfungen/Lernstandserhebungen im Mai/Juni 2011 

• Auswertung in einer hessenweiten Sitzung im September/Oktober 2011 
und Verabredung für 2012 

 
Ziel D 
Erstellung von Schulbüchern nach dem DAISY-Format ab Februar 2012. 
Maßnahmen: 

• Schulung der Mitarbeiter und der Lehrkräfte in der Anwendung des DAISY-
Tools von RTFC 7.01 und der Dolphin-Recorders/Players im Herbst 2011 

• Hospitation an der dzb Leipzig im Herbst 2011 
Evaluation  

• Feedback zum Einsatz von DAISY-Büchern anlässlich einer BFZ-Sitzung im 
Mai 2012 

 
Ziele E: 
Bereitstellung einer bundesweiten online Recherche-Datenbank für taktile Medien 
mit zunächst 200 Objekten aus dem Bestand bis zum Juli 2011. 
Maßnahmen 

• Einberufung einer Arbeitsgruppe der Arbeitskreises Medienzentren im 
Dezember 2010 zur bundesweiten Koordination nd zur Entwicklung eines 
Verschlagwortungswerkzeugs, das auch ohne spezielle Ausbildung von den 
Mitarbeitern des Medienzentrums und von Lehrkräften eingesetzt werden 
kann; EDV-fachliche Unterstützung durch Herrn J. Iriogbe 

• Abfotografieren von 200 taktilen Medien aus dem Bestand des MZs; 
Einstellen der Daten in die bestehende, vorläufige lokale Datenbank bis 
Februar 2011 

• Einstellung der Recherche-Datenbank in I-Serv bis April 2011 
• Exportierung des Datenbestandes in das Braille-Archiv des Hessischen 

Bildungsservers bis Juni 2011 
Evaluation 
Anwendung (Recherche) durch Lehrkräfte der Ambulanz anlässlich einer BFZ-
Sitzung im Juni 2011. 
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7. Weitere schulische Konzepte 
 
Konzepte der Grundstufe 

- Konzeption zur Diagnostik und Förderung von Kindern mit CVI 
- ETEP-Konzept 
- LRS-Konzept 
- Konzept zur Musikalischen Grundschule 
- Rückschulungskonzept 

 
Konzepte der Mittel- und Hauptstufe 

- Konzept zur Berufsorientierung inkl. ZaBIB 
- Konzepte und Curricula zum FS Lernen 
- LRS-Konzept 
- Konzept zur Methoden- und Projektwoche 

 
Konzepte der GE- und KmE-Abteilung 

- Grundstufenkonzept 
- Mittel- und Hauptstufenkonzept 
- BO-Stufenkonzept 
- Konzept zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Komplexen 

Beeinträchtigungen 
- Konzept zur Umsetzung Anspruchsvoller Bildungsinhalte 
- Konzept zur Unterstützten Kommunikation 

 
Übergreifende Konzepte 

- Fortbildungskonzept 
- IT- und Medienkonzept 
- Konzept zum Pädagogischen Reiten 
- Zirkuskonzept 
- Konzept zur Tiergestützten Pädagogik mit Hunden 
- Konzept zum Rehabilitationsunterricht 
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